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KURZ KOMMENTIERT

Bundeshaushalt

Verzerrte Steigerungsrate

Der Entwurf des Bundeshaushalts 1995, der bereits vor 
der Bundestagswahl im Juli beschlossen wurde, ist unter 
Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung am 
1. Dezember in revidierter Fassung verabschiedet 
worden. Danach wird die Nettokreditaufnahme um rund 
10 Mrd. DM niedriger veranschlagt als ursprünglich ge
plant. Dies ist in erster Linie die Folge höherer Ansätze 
bei den Einnahmen: Aus der Privatisierung der Deut
schen Kreditbank ergeben sich einmalige, bisher nicht 
berücksichtigte Zuflüsse von 5 'k  Mrd. DM, und nach der 
November-Steuerschätzung kann der Bund m it Steuer
mehreinnahmen von 2>'k Mrd. DM rechnen, die zum Teil 
auf die bessere Konjunktur zurückzuführen sind. Auf der 
Ausgabenseite kommt es zwar ebenfalls zu konjunktur
bedingten Entlastungen -  der Zuschuß an die Bundesan
stalt für Arbeit wird um 3 Mrd. DM niedriger veranschlagt - ,  
diese werden aber dazu verwendet, das Inkrafttreten der 
geplanten Sparmaßnahmen bei der Arbeitslosenhilfe um 
ein halbes Jahr hinauszuschieben. Im übrigen aber soll 
weiterhin strikte Ausgabendisziplin eingehalten werden.

Die dem auf den ersten Blick entsprechende Steige
rungsrate der veranschlagten Gesamtausgaben von nur 
0,9% ist allerdings erheblich nach unten verzerrt. Vor 
allem werden im Zuge der Neuregelung der bundesstaat
lichen Finanzbeziehungen sowohl die Einnahmen als 
auch die Zahlungen des Bundes an andere Gebietskör
perschaften und Sonderhaushalte „buchhaltungstech
nisch“ verkürzt. Eine entsprechend bereinigte Steige
rungsrate der Bundesausgaben dürfte deutlich höher 
liegen; der Bund der Steuerzahler kommt hier sogar auf 
eine Rate von nahezu 5%. Insoweit erscheint der Bundes
haushalt 1995 insgesamt in einem zu günstigen Licht. Es 
wird deutlich, daß es nicht nur um den Bundeshaushalt, 
sondern um die Konsolidierung des öffentlichen Gesamt
haushalts einschließlich aller Nebenhaushalte geht. 
Nicht nur der Bund, sondern auch die Länder und Ge
meinden, insbesondere die westdeutschen, müssen die 
Steigerungsrate ihrer Ausgaben deutlich unter der des 
nominalen Bruttosozialprodukts ansetzen. ws

Arbeitsmarkt

Kostspielige Frühverrentung

Bundesarbeitsm inister Blüm und der Präsident der Bun
desanstalt für Arbeit Jagoda appellieren an die Unterneh
men, die Praxis der Angebote zum vorzeitigen Ausschei

den älterer Arbeitnehmer aufzugeben. Dies erhöhe die 
Arbeitslosenzahl und belaste die Haushalte der Arbeits
losen- und Rentenversicherung; denn ältere Arbeitslose 
finden kaum wieder Beschäftigung. W ichtige Ursachen 
dieser in großen Unternehmen weit verbreiteten perso
nalpolitischen Praxis -  neuerdings gibt es sogar Ange
bote an 50- bis 55jährige -  sind die Notwendigkeit von 
Rationalisierungen, veraltete Qualifikationen von Arbeit
nehmern, teilweise verbunden mit eingeschränkter Lern- 
bereitschaft und -fähigkeit, entsprechend überhöhte Ent
gelte -  auch aufgrund des Senioritätsprinzips aber 
auch ausgeprägte Schutzvorschriften für ältere Beschäf
tigte. Zudem ist Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit 
Vorruhestand in der Gesellschaft weitgehend akzeptiert. 
Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Vorge
hen der Unternehmen gestützt und die Zahlung von 
Arbeitslosengeld -  und anschließender vorzeitiger 
A ltersrente -  ermöglicht. Die Sozialversicherung dürfte 
hieraus jährlich mit mehreren M illiarden belastet sein.

Für die Rechtsprechung sind offensichtlich die länger
fristigen volkswirtschaftlichen Konsequenzen dieser Er- 

satz-Vorruhestandsregelungen in Form steigender Bei
tragsbelastungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und 
damit verbunden wiederum ungünstigerer Beschäfti
gungsaussichten ebensowenig ein Gesichtspunkt wie 
das Brachliegen von Humankapital. Angesichts dieser 
Lage müßten die Tarifparteien weitsichtiger als bisher 
agieren und andere Wege suchen. Neben der seit 1989 
möglichen Teilrente sollten, ähnlich wie etwa in Japan, 
Angebote zur Umsetzung älterer Arbeitnehmer innerhalb 
der Unternehmen in Tätigkeiten, die ihrer Qualifikation 
entsprechen, stärker in Betracht gezogen werden. Ein
kommenseinbußen müßten die Betroffenen allerdings in 
der Regel auch dann hinnehmen. sp

Entsende-Richtlinie

Goldene Nasen für Vermittler

Nach nunmehr dreijähriger Beratungszeit kamen die EU- 
Sozialm inister erneut nicht zu einer Einigung über die so
genannte Entsende-Richtlinie. Die Entsende-Richtlinie 
sieht vor, daß ausländische Arbeitnehmer bei einer Tätig
keit in einem Mitgliedstaat der EU den ortsüblichen Tarif- 
und Arbeitsbedingungen unterliegen, d.h., daß gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit im gleichen Land gilt. Obwohl für 
Ende Dezember noch eine weitere Sitzung der EU-Sozi
alm inister anberaumt wurde, ist die Hoffnung der deut
schen Bauindustrie, die in erster Linie von Arbeitskräften 
aus Niedriglohnländern betroffen ist, auf einen erfolgrei
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chen Abschluß der Verhandlungen noch unter der Prä
sidentschaft von Bundesarbeitsm inister Blüm gering.

Trotz immer noch günstiger Nachfrage sieht sich die 
deutsche Bauwirtschaft einem verschärften Preisdruck 
ausgesetzt, insbesondere durch die wachsende Niedrig
lohnkonkurrenz südeuropäischer Baufirmen. Eine zu
nehmende Zahl westdeutscher Bauunternehmen klagt 
über nicht kostendeckende Preise. Um bei der Auftrags
vergabe überhaupt Chancen zu haben, sind die Bau
unternehmen gezwungen, billige Arbeitskräfte zu be
schäftigen. Dabei ist der Abstand zwischen den Kosten 
für einen deutschen und denen für einen portugiesischen 
Baufacharbeiter derart groß, daß dem daraus entstehen
den W ettbewerbsdruck vor allem kleine und m ittlere Un
ternehmen nicht standhalten können. Nutznießer sind die 
Auftraggeber, aber im besonderen Maße die als Verm itt
ler ausländischer B illigarbeitskräfte auftretenden Subun
ternehmer, die sich goldene Nasen verdienen. Es kann 
aber nicht der Sinn des Europäischen Binnenmarktes 
sein, daß durch die Freizügigkeit für Arbeitskräfte säm tli
che Errungenschaften hinsichtlich Entlohnung und Ar
beitsbedingungen zunichte gemacht werden. dw

Bankenmachf

Mangelnder Wettbewerb

Banken üben selbstverständlich Macht aus, indem sie 
etwa über Vergabe, Umfang und Kosten von Krediten und 
damit indirekt über Zukunftsinvestitionen und manchmal 
sogar über die Existenz von Unternehmen mit entschei
den. Doch um diese Machtausübung, die zur optimalen 
Nutzung und Werterhaltung angesammelter Ersparnisse 
volkw irtschaftlich notwendig ist, geht es den meisten Kri
tikern gar nicht. Politiker monieren insbesondere die 
wachsende finanzielle und personelle Verflechtung zw i
schen Banken und ihren Großkunden, den Industrie
unternehmen. Kleinunternehmen und Haushalte klagen 
ihrerseits über schlechten Service, eine Vernachlässi
gung ihrer spezifischen Finanzierungsbedürfnisse und 
über unverhältnismäßig hohe Gebühren und Zinsen. Kri
tis iert werden damit sowohl das Fehlen einer klaren 
Trennung zwischen Banken- und Nichtbankenfunktionen 
als auch ein mangelhafter Wettbewerb.

Sollten die in den Koalitionsvereinbarungen vorgese
henen, schon jahrelang diskutierten Maßnahmen nun 
wirklich durchgesetzt werden und der Industriebesitz von 
Banken auf Anteile von 5 oder 10% reduziert, die Zahl der 
Aufsichtsratsmandate auf etwa fünf pro Bankmanager 
begrenzt und die Rechte der Kleinaktionäre etwas erwei

tert werden, so würde das ausdrückliche Ziel, die Begren
zung der Macht von Banken, gleichwohl kaum erreicht. 
Der aus oligopolistischen Strukturen erwachsende man
gelhafte Bankenwettbewerb würde nicht intensiviert. 
Hierzu müßte zumindest die kartellrechtliche Sonderstel
lung von Kreditinstituten aufgehoben und eine aktivere 
W ettbewerbspolitik durchgesetzt werden, die die Mög
lichkeit der M arktbeeinflussung einzelner Kreditinstitute 
nach Dienstleistung und Kundenkreis begrenzt und damit 
den nationalen und regionalen W ettbewerb auf eine brei
tere Basis stellt. de

Energie-Binnenmarkt 

Wieder Bewegung

Ende November bekräftigten die Energiem inister der EU 
ihren W illen, den Energie-Binnenmarkt durch die Libera
lisierung der Märkte für E lektrizität und Erdgas voranzu
bringen. Vor nunmehr zwei Jahren hatte der Ministerrat 
die Vorschläge der EG-Kommission zur Liberalisierung 
des Stromhandels innerhalb der Gemeinschaft noch zu
rückgewiesen. Auf Bedenken bei der Mehrheit der Mit
gliedsländer war vor allem die Verpflichtung der Netzbe
treiber gestoßen, ihren Konkurrenten die Durchleitung 
von Strom an industrielle Großabnehmer zu gestatten.

Nach einer Abmilderung des Kommissionsvorschlags 
vor einem Ja h r-d a n a c h  wäre der Netzbetreiber nicht zur 
Durchleitung verpflichtet, sondern der Stromverteiler er
hielte die Möglichkeit, mit ihm über den Netzzugang zu 
verhandeln -  wurde die D iskussion je tzt wieder auf
genommen. Bevor der Rat jedoch im kommenden Jahr ei
nen gemeinsamen Standpunkt festlegt, soll zunächst die 
Kommission prüfen, ob das von Frankreich vorgeschla
gene Alleinabnehmersystem mit einem ausgehandelten 
Netzzugang vereinbar ist. Kritiker sehen in dem französi
schen Vorschlag lediglich den Versuch, das Außen
handelsmonopol des staatlichen Stromerzeugers EdFzu 
erhallen.

Mit dem Prüfungsauftrag hat die M inisterrunde erst 
einmal Zeit gewonnen, ohne daß von einem Scheitern der 
Verhandlungen über einen liberalisierten Markt für Elek
trizität die Rede sein kann. Ob die M itgliedsländer ihrem 
erklärten Ziel nähergekommen sind, wird sich wohl erst in 
einem halben Jahr beurteilen lassen, wenn der Rat wie
der zusammentrifft. Positiv läßt sich über das jetzige 
Ergebnis lediglich sagen, daß nach zweijährigem Still
stand wieder Bewegung in die politische Diskussion um 
den Energie-Binnenmarkt gekommen ist. ma
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